
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/12/17 2000/13/0220
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2003

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80;

Rechtssatz

Die in § 80 BAO dem Vertreter auferlegten P8ichten umfassen auch die rechtzeitige Entrichtung der für die Gesellschaft

anfallenden Abgaben.
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